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wird der Inhalt der S. sozialisti
scher Staaten durch den inter
nationalistischen Charakter der 
-+ Diktatur des Proletariats be
stimmt, ihrer Ausübung liegt 
das Prinzip des sozialistischen 
Internationalismus (—>■ proletari
scher Internationalismus) zu
grunde. Nach Art. 2 Ziff.l der 
Charta der Vereinten Nationen 
ist das Prinzip der souveränen 
Gleichheit der Staaten ein all
gemein verbindliches, zwingen
des Grundprinzip des geltenden 
Völkerrechts. Die von der
XXV. Tagung der UNO-Vollver
sammlung einstimmig angenom
mene „Deklaration über die Prin
zipien des Völkerrechts, betref
fend die freundschaftlichen Be
ziehungen und die Zusammen
arbeit zwischen den Staaten in 
Übereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen" vom
24.10.1970 erläutert und präzi
siert den Inhalt dieses Grund
prinzips: „Alle Staaten genießen 
souveräne Gleichheit. Sie haben 
gleiche Rechte und Pflichten und 
sind ungeachtet wirtschaftlicher, 
sozialer, politischer und anderer 
Unterschiede gleiche Mitglieder 
der internationalen Gemein
schaft. Die souveräne Gleichheit 
umfaßt insbesondere folgende 
Bestandteile: a) die Staaten sind 
juristisch gleich; b) Jeder Staat 
genießt die der vollen Souverä
nität innewohnenden Rechte ;
c) Jeder Staat hat die Pflicht, die 
Völkerrechtssubjektivität der an
deren Staaten zu achten; d) Die 
territoriale Integrität und die 
politische Unabhängigkeit des 
Staates sind unverletzlich; e) Je
der Staat hat das Recht, frei 
seine politischen, sozialen, wirt
schaftlichen und kulturellen Sy
steme zu wählen und zu entwik- 
keln; f) Jeder Staat hat die 
Pflicht, seine internationalen 
Verpflichtungen strikt und nach 
Treu und Glauben zu erfüllen

und mit den anderen Staaten in 
Frieden zu leben." Diese auf
grund der Initiative und des Ein
flusses der sozialistischen Staa
ten möglich gewordene Fest
legung des Grundprinzips der 
souveränen Gleichheit der Staa
ten ist ein wichtiges Mittel im 
Kampf gegen imperialistische 
Aggressions-, Interventions- und 
Unterdrückungspolitik. Sie dient 
der Verwirklichung der Gleich
berechtigung und des —v Selbst
bestimmungsrechts der Völker 
und der Gewährleistung der in
ternationalen Sicherheit. Des
halb verteidigen die sozialisti
schen Staaten entschieden das 
Prinzip der souveränen Gleich
heit der Staaten gegen alle im
perialistischen Versuche, im In
teresse der globalen Machtpoli
tik der stärksten imperialisti
schen Mächte dieses Prinzip 
praktisch zu mißachten und theo
retisch auszuhöhlen. 2. „Volks
souveränität" : Verwirklichung
der Macht des Volkes innerhalb 
eines Staates. Die S. des Volkes 
kann unter den heutigen gesell
schaftlichen Bedingungen nur 
durch die Errichtung der Dikta
tur des Proletariats und die 
Schaffung sozialistischer Produk
tionsverhältnisse, also in einem 
sozialistischen Staat, verwirk
licht werden (Souveränität des 
werktätigen Volkes als tragen
des Prinzip des Staatsaufbaus 
jedes sozialistischen Landes; 
Verf. der DDR, Art. 47). 3. natio
nale S.: Anerkennung von Rech
ten für eine Nation oder Völker
schaft, darunter vor allem auch 
des Rechts auf Selbstbestimmung. 
Die nationale S. ist der Aus
druck der allgemeinen Interes
sen der Volksmassen einer Völ
kerschaft oder Nation. Wenn 
die Nation einen eigenen Staat 
geschaffen hat, fällt die natio
nale S. mit der staatlichen zu
sammen.


